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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24428
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Doppelhaushalt 2025 / 2026 / Investitionsprogramm 2024 - 2029
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
30.09.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Entscheidung) 15.10.2024 Ö

Beschluss:
Zum Doppelhaushalt 2025 / 2026 und dem Investitionsprogramm 2024 - 2029 inklusive der 
Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte werden die in der Anlage aufgeführten 
Beschlüsse gefasst. Die anliegenden Listen sind Bestandteil des Beschlusses. Unter 
Berücksichtigung dieser Beschlüsse werden der Doppelhaushalt 2025 / 2026, das 
Investitionsprogramm 2024 - 2029 den politischen Gremien zur Annahme empfohlen.

Sachverhalt:
Die den Wirtschaftsausschuss betreffenden Anfragen und finanz(un)wirksamen Anträge der 
Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt sowie im Investitionsprogramm, die 
bis zum Versand der Sitzungsunterlagen vorlagen, sind als Anlagen 1 - 2 beigefügt.

Hinweise:
- Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der 

Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus 
technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den 
Rat ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit 
der Endausfertigung des Doppelhaushaltsplans 2025 / 2026.

- Die Anmeldung für den Haushalt 2025/2026 beinhaltet den Vorschlag, die 
Haushaltsmittel für den Baustellenfonds im Ansatz 431810 „Zuschuss an übrige 
Bereiche“ für die Jahre 2025 und 2026 temporär auf 0 Euro abzusenken, um vor dem 
Hintergrund der angespannten Haushaltslage Einsparungen zu erreichen. Die 
zugehörige Richtlinie bleibt bestehen.

- Nach aktuellem Stand sind für die Stabsstelle 0800 Haushaltsreste im Ergebnishaushalt 
und im Investitionsmanagement in Höhe von 9.605.000 € von 2023 auf 2024 zur 
Abwicklung von Geschäftsvorfällen übertragen worden. Hierbei handelt es sich um die 
als vorrangig dargestellten Bedarfe. Dies berücksichtigend ist davon auszugehen, dass 
diese Haushaltsmittel auch bereits in Anspruch genommen worden sind.

Leppa

Anlage/n:
- Anlage 1: Anfragen zum Haushalt 2025/2026
- Anlage 2: Finanz(un)wirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

TOP 4

2 von 15 in Zusammenstellung



Dez. VII Datum: 17.09.2024 
FB 20 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage Nr. A 004 der 
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2025/2026 
 
Text: 
"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren 

 
Begründung:  
In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen 
Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert 
wurden. 
 
Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem 
Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden? 
 
Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen 
Ausschuss erfolgen. 

 
Antwort: 
Ich nehme Bezug auf die Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt 
"Transparenz in den Haushaltsberatungen" (DS 24-24333-01). 
 
Im Rahmen des verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren wurde an die 
angemeldeten Mehrbedarfe der Organisationseinheiten ein strenger Maßstab angelegt 
und zur Vermeidung von Überplanungen den Anmeldungen der Ist-Aufwand des Jahres 
2023 gegenübergestellt und analysiert. Hierdurch kam es bereits zu einer erheblichen 
Absenkung gegenüber den geltend gemachten Mehrbedarfen.  
 
Als Reaktion auf die stark angespannte Haushaltslage wurde auf Basis dieser reduzierten 
Mehrbedarfsanmeldungen zusätzlich eine pauschale Reduzierung in Höhe von 3 % auf die 
Aufwandsbudgets der Teilhauhalte vorgenommen, von der allein die Teilhaushalte der 
Fachbereiche 40, 51 und 37 ausgenommen wurden.  
 
Im späteren Vollzug des Haushalts besteht insoweit Flexibilität, dass die 
Dezernatsleitungen im Rahmen ihrer Fachverantwortung die im Haushaltsentwurf vorläufig 
bestimmten Ansätze, denen die pauschalen Kürzungen zunächst zugeordnet wurden, 
unterjährig innerhalb der Budgets eigenverantwortlich anders zuordnen können. Im 
Ergebnis dieses Planungsverfahrens erhält jede Organisationseinheit jedoch mindestens 
einen Inflationsausgleich im Vergleich zum Ist-Aufwand 2023.  
 
Es wurde ebenfalls eine Priorisierung der Maßnahmen im Investitionsmanagement 
vorgenommen (s. u.a. Liste der Zukunftsprojekte (Ziffer 3.2.9.3) im Vorbericht zum 
Haushaltsentwurf 2025/2026).  
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Rechnerisch konnte in dem verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren dabei 
eine Ergebnisverbesserung von ca. 45 Mio. € erzielt werden (s. Präsentation zum 
Haushaltsentwurf 2025/2026). 
 
Im Vergleich der Teilhaushalte im Doppelhaushalt 2023/2024 zu den Teilhaushalten im 
Haushaltsentwurf 2025/2026 sind die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 
insgesamt angestiegen. Die Ausweitung konnte jedoch durch die o. g. verwaltungsinterne 
Vorgehensweise begrenzt und die Überplanung in den Budgets weiter abgebaut werden.  
 
Ferner hat die Verwaltung Maßnahmen ergriffen um die Ertragskraft für die Jahre 2025 ff. 
zu erhöhen. Dies erfolgt insbesondere durch die Anhebung der Grundsteuer B.  
 

 
    
 
Gez. Geiger 17.09.2024 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 
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Dez. VI Datum: 01.10.2024 
0800 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage Nr. A 037  der 
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2025/2026 
 
Text: 
Wie sind die Erträge und Aufwendungen bei den Produktnummern 4S.000024 
(Breitbandausbau "weiße Flecken") und 4S.000038 (Breitbandausbau "graue Flecken") zu 
interpretieren? 

 
Begründung:  
Im Haushaltsplanentwurf wird erläutert, dass die Förderquote von Bund und Land beim 
Breitbandausbau "weiße Flecken" und "graue Flecken" jeweils 75 Prozent beträgt. 
Beim Breitbandausbau "weiße Flecken" stehen den Gesamtaufwendungen in Höhe von 
knapp 20 Millionen Euro lediglich Gesamterträge in Höhe von 500.000 Euro gegenüber, 
was einer Förderquote von nur 2,5 Prozent entspricht. An einer anderen Stelle im 
Haushaltsplanentwurf wird sogar von einem "Wegfall der Einnahmeerwartungen aus dem 
geförderten Breitbandausbau ab dem Jahr 2025" gesprochen. 
 
Wir bitten die Verwaltung, die Zusammenhänge zwischen den Erträgen und 
Aufwendungen zu erläutern. Dabei bitten wir auch, auf die ursprünglichen 
Fördermöglichkeiten und die aktuellen Änderungen einzugehen. 

 
Antwort: 
Das Wirtschaftsdezernat befasst sich seit dem Jahr 2019 mit der Breitbandkoordinierung. 
Seitdem stehen Mittel für einen geförderten Ausbau (anfänglich für Beratungskosten und 
ab 2021 auch für den Adressausbau) im Haushalt der Stabsstelle 0800 zur Verfügung. 
 
Die genannte Förderquote von rd. 75 % ist weiterhin aktuell. Es bleibt bei einem 
Mittelbedarf von ca. 7.000.000 € bei Einnahmeerwartungen von 5.000.000 € für den 
geförderten Breitbandausbau "weiße Flecken". 
 
Im Rahmen der Ansatzveränderungen für den Haushalt 2021 wurden für den geförderten 
Breitbandausbau Mittel in Höhe von 6.000.000 € bei einer Ertragserwartung von 4.500.000 
€ angemeldet. Die Mittel konnten insbesondere aufgrund der umfassenden bürokratischen 
Fördermittelvorgaben (z. B. EU-weites Ausschreibungsverfahren) größtenteils nicht 
verausgabt werden. Im Aufwand sind Haushaltsmittel lediglich ein Jahr als Haushaltsrest 
übertragbar, sodass (incl. eines Mehrbedarfes von 1.000.000 €) knapp 7.000.000 € für den 
Haushalt 2023/2024 erneut angemeldet wurden. Mit dem geförderten Ausbau ist aufgrund 
der ergangenen Förderbescheide von Bund und Land sowie dem mit der Telekom 
vereinbarten Zuwendungsvertrag im Frühjahr 2024 begonnen worden.  
 
Da ein Mittelabruf seitens der Telekom voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgen wird, 
verfallen die vorgenannten Haushaltsmittel wiederum Ende des Haushaltsjahres 2024, 
sodass für den Haushalt 2025 eine zweite Nachveranschlagung der Mittel stattfand. 
Technische Gründe erfordern im Investitionsprogramm eine Darstellung der insgesamt 
angemeldeten Mittel der Vorjahre für dieses Projekt, auch wenn die Mittel, wie in diesem 
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Fall, zwei Mal verfallen sind und neu veranschlagt werden mussten.  
Einnahmeerwartungen werden hingegen nicht nachveranschlagt, damit dieselbe 
Einnahme nicht das erwartete Ergebnis zweier Haushaltsjahre verbessert. Daher sieht es 
nach einer Reduzierung der Einnahmeerwartung aus, obwohl diese sich nicht verändert 
hat. Die Formulierung „Wegfall der Einnahmeerwartungen aus dem geförderten 
Breitbandausbau“ ist missverständlich. Die Einnahmeerwartung ist lediglich den Vorjahren 
und nicht dem Jahr 2025 zugeordnet. 

 
I. A. 
 
Leppa 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 
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Dez. VI Datum: 01.10.2024 
0800 
 
 
 
 
 
Beantwortung der Anfrage Nr. A 038  der 
AfD-Fraktion zum Haushalt 2025/2026 
 
Text: 
Ergebnishaushalt, Konto 431813: in der Zahlenreihe der IM-Zuschüsse an übrige Bereiche 
fallen besonders die 2,7 Mio für 2026 und die 16,5 Mio für 2027 auf. 
 
Wie kommt die Ungleichverteilung zustande? 
 
Was wäre der größte Einzelposten für die Planung 2027? 

 
Begründung:  
-- 

 
Antwort: 
Grund für die Ungleichverteilung zwischen 2026 und 2027 ist die Platzierung von Mitteln 
für den geförderten Breitbandausbau („Graue-Flecken-Förderung“) in Höhe von 
14.500.000 € im Jahr 2027. Diese Mittel stellen folglich auch den größten Einzelposten in 
diesem Ansatz dar und sollen - wie bereits die Mittel für die „Weiße-Flecken-Förderung“ - 
im Teilhaushalt der Stabsstelle Wirtschaftsdezernat verortet werden.   

 
I. A. 
 
Leppa 
____________________ 
Unterschrift (Dez./FBL) 

TOP 4

7 von 15 in Zusammenstellung



Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

CDU-Fraktion wird durch die Verwaltung ausgefüllt 
Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

0800 / Stabsst. 0800 

Produkt 

1.57.5711.01 

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2025/2026 

Überschrift 
Quantentechnologie - Konzept zum Ausbau von Technologietransfer zu 
Bestandsunternehmen und von Inkubatorfunktion für Gründungen 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird gebeten ein Konzept auszuarbeiten und dem Wirtschaftsausschss 
vorzustellen, wie beim Thema Quantentechnologie der Technologietransfer zu 
Bestandsunternehmen, aber auch die Inkubatorfunktion für entsprechende Gründungen 
umfassend und zeitnah ausgebaut werden kann, um in diesem Bereich eine führende Rolle für 
Braunschweig und die Region zu sichern. 

Begründung 

Braunschweig ist ein führender Standort in der Quantentechnologie. Dieses wurde nicht 
zuletzt beim Unternehmergespräch am 14. August dieses Jahres bei der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) deutlich. Gemeinsam mit der PTB und dem QVLS 
(Quantum Valley Lower Saxony) haben wir als Stadt der Wissenschaft und Forschung beste 
Chancen, um bei diesem Megatrend eine entscheidende Rolle einzunehmen. 
Deshalb sollte über die Antragsförderung hinaus ein Konzept erstellt werden, wie der der 
Technologietransfer zu Bestandsunternehmen, aber auch die Inkubatorfunktion für 
entsprechende Gründungen zügig und umfassend ausgebaut werden kann. Dies sichert die 
führende Rolle für Braunschweig und die Region in diesem Bereich und hat darüber hinaus die 
Chance, diese sogar noch auszubauen. 

gez. Thorsten Köster 
Fraktionsvorsitzender 

Unterschrift 

- FU 157 - Anlage 2
TOP 4
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Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

Die FRAKTION.BS – DIE LINKE., Volt und Die 
PARTEI 

wird durch die Verwaltung ausgefüllt 

Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Antragsteller/in 

Produkt / Kostenart 

ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026 

Überschrift 

Baustellenfonds weiterführen 

Teilhaushalt: Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat , Seite: 996 

  Ertrag   Aufwand 

Haushaltsansatzbezeichnung: Transferaufwendungen , Zeile: 18 

Produktnummer: 1.57.5711.01 

Produktbezeichnung: Steuerungsunterst. Wifö. und Stadtmark. 

Der Antrag gilt:  einmalig   dauerhaft 
  2025   Ab 2025 für  Jahre 

  2026   Ab 2026 für  Jahre 

Beantragter Veränderungsbetrag  (+ / -) für 2025 für/ab 2026 

+ 25.000 € + 25.000 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen: 

Teilhaushalt: , Seite: 

  Ertrag   Aufwand 

Haushaltsansatzbezeichnung: , Zeile: 

Produktnummer: 

Produktbezeichnung: 

Deckungsbetrag   (+ / -) für 2025 für/ab 2026 

 €  € 

0800 / Stabsst. 0800

1.57.5711.01 / 431810

- FWE 105 - TOP 4
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Begründung 

Gerade für kleine Gewerbetreibende kann eine langanhaltende Straßenbaumaßnahme 
gravierende Folgen haben. Und oft reichen schon kleinere Beträge aus, um diese Folgen 
abzufedern. Deshalb setzt sich unsere Fraktion für den Erhalt des Baustellenfonds ein und 
wir beantragen die Einsetzung der Mittel in der gleichen Höhe wie 2024. 

Gleichzeitig fordern wir, dass betroffene Gewerbetreibende aktiv von der Stadt über diese 
Fördermöglichkeit informiert werden. Wenn eine Fördermaßnahme nicht abgerufen wird, 
bedeutet das nicht automatisch, dass sie nicht benötigt wird. Es kann auch bedeuten, dass 
sie nicht bekannt ist. 

 
 
gez. Udo Sommerfeld 

  
Unterschrift 
 
 
 

- FWE 105 - TOP 4
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Fachbereich 20
20.11

13.09.2024

Nr. Produkt-Nr. Sachkonto Dauer

Produktbezeichnung
Art des Ertrages/ 
Aufwands  Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

0 25.000  +          0 25.000  +          0 25.000  +          0 25.000  +          0 25.000  +          

105 1.57.5711.01 431810 Dauerhaft

0 25.000  +          0 25.000  +          0 25.000  +          0 25.000  +          0 25.000  +          

 Dafür: -                   Dagegen: -                   Enthaltung: -                   

Anmerkungen2025 2026 2027 2028 2029

Stabsstelle 0800 - Wirtschaftsdezernat

Teilhaushalt

Antragsteller
Ausschuss

Veränderungen in €

Die FRAKTION. BS Baustellenfonds weiterführen

-                                             

Steuerungsunterst. 
Wifö. und Stadtmark.

Zuschuss an 
übrige Bereiche

Gerade für kleine Gewerbetreibende kann eine langanhaltende Straßenbaumaßnahme gravierende Folgen haben. Und oft reichen schon kleinere Beträge 
aus, um diese Folgen abzufedern. Deshalb setzt sich unsere Fraktion für den Erhalt des Baustellenfonds ein und wir beantragen die Einsetzung der Mittel in 
der gleichen Höhe wie 2024. 
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Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de 

Die FRAKTION.BS - DIE 
LINKE, Volt, Die PARTEI 

wird durch die Verwaltung ausgefüllt 

Antragsteller/in Teilhaushalt / Org.-Einheit 

Projekt-Nr. 

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2025/2026 / INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2029 

 Neues Projekt 

 Bestehendes Projekt 
 Projekt-Nr.: 4E.200006 Seite des Investitionsprogramms: 1090 

Bezeichnung des Projektes: FB 20: Am Gewandhaus / Ankauf _____ 

 Baukosten  Beschaffungskosten  Zuschuss an Dritte 

1. Beantragte Veränderung zum Haushalt 2023 mehr/weniger (+/-) -14.999.999 €

Beantragte Veränderung zum Haushalt 2024 Mehr/weniger (+/-)  € 

2. Es wird beantragt, im Haushalt 2025/2026 eine Verpflichtungsermächtigung

in Höhe von  € 

zu Lasten der Jahre 2024 in Höhe von  € 

2025 in Höhe von  € 

2026 in Höhe von  € 

2027 in Höhe von  € 

festzusetzen. 

3. Die Gesamtkosten betragen  € 

4. Es werden im Investitionsprogramm folgende Planungsraten beantragt (in T€):

Gesamt-     Planungsraten Restbedarf 
kosten Vorjahre 2025 2026 2027 2028 2029 ab 2030 

0,001 0 0,001 0 0 0 0 0 

Begründung: 

Im Entwurf sind 15 Mio. Euro für den Ankauf des leerstehenden Gebäudes "Karstadt am 
Gewandhaus" vorgesehen. Nach dem Ankauf soll das Gebäude einer Stiftung übertragen werden, 
die das dort entstehende "Haus der Musik" betreiben soll. Eigentümer des Hauses ist Herr Friedrich 
Knapp. Maßgeblicher oder alleiniger Teil der Stiftung ist Herr Friedrich Knapp. Verantwortlich für den 
Architekturwettbewerb ist Herr Friedrich Knapp. Was genau der 
Eigentümer/Stifter/Architekturverantwortliche entwickelt, ist vollkommen unklar. Sicher ist nur, dass 
aus dem defizitären Haushalt 15 Mio. Euro an Herrn Knapp fließen sollen. Dafür erhält die Stadt eine 
sogenannte Schrottimmobilie, die sich seit Jahren offensichtlich nicht vermarkten lässt und verzichtet 

20 / Stabsstelle 0800 (FB 20)

4E.200006

- FWI 111 - TOP 4
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zudem auch noch auf die Verfügung über das Gebäude. Ein angemessener Kaufpreis wäre vor 
diesem Hintergrund nur der symbolische eine Euro.  

gez. Udo Sommerfeld 

Unterschrift 

- FWI 111 - TOP 4
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A b s e n d e r :

Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt

24-24455
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Wirtschaftsfaktor Eintracht BS
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
01.10.2024

Beratungsfolge: Status

Wirtschaftsausschuss (zur Beantwortung) 15.10.2024 Ö

Sachverhalt: 
Aus dem am 19. März 2024 veröffentlichten Wirtschaftsreport 2024 der Deutschen Fußball 
Liga (DFL) geht hervor, dass der deutsche Profifußball das Corona-Tief durchschritten hat 
und mit Rekordzahlen aus der Krise kommt. Bundesliga und 2. Bundesliga haben in der 
Saison 2022 / 2023 einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro gemacht. Rund 2/3 der Vereine 
und Kapitalgesellschaften schrieben in der genannten Saison schwarze Zahlen. Davon 
profitieren auch die öffentlichen Kassen in Bund, Ländern und Gemeinden. Dem DLF 
Wirtschaftsreport 2024 zufolge zahlten die 36 Bundesliga-Clubs 2022 / 2023 mehr als 1,6 
Milliarden Euro an Steuern und Abgaben. Insgesamt haben Bundesliga und 2. Bundesliga 
laut der genannten Studie in den vergangenen 10 Jahren mehr als 12,6 Milliarden Euro an 
Steuern und Abgaben entrichtet.

Außerdem hatten in der Saison 2022 / 2023 wieder rund 55.000 Menschen eine 
Beschäftigung rund um die beiden Bundesligen. Das entspricht in etwa dem Vor-Corona-
Niveau und verdeutlicht die Relevanz des Profifußballs als Arbeitgeber. Darüber hinaus 
wurde im Berichtszeitraum ein Zuschauerrekord aufgestellt, was sich als positiver Trend laut 
DFL auch in der aktuellen Saison 2023 / 2024 fortsetzt. In der Hinrunde wurden im 
deutschen Profifußball rund 10,28 Millionen Tickets abgesetzt – mehr als je zuvor. Beide 
Bundesligen sind und bleiben demzufolge ein erfolgreicher Wirtschaftszweig - Trend klar 
nach oben und zurück in die Gewinnzone.

Siehe https://www.dfl.de/de/aktuelles/dfl-wirtschaftsreport-
2024/#:~:text=Zu%20der%20Wertsch%C3%B6pfung%20an%20den,an%20Steuern%20und
%20Abgaben%20gezahlt

-----

Am 11. September 2024 hat die Niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens mit Blick 
auf das bevorstehende Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht BS und Hannover 96 am 6. 
Oktober 2024 in Braunschweig verkündet, dass dieses mit deutlich (um 40 %) reduziertem 
Gästefankontingent und unter stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen stattfinden werde. 
Eintracht Braunschweig habe den Gästefanausschluss „buchstäblich in der letzten Minute 
der Nachspielzeit abgewendet“. Insgesamt werden damit insgesamt 1.260 statt 2.100 
Gästefans zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig zugelassen.

Siehe 
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-
derby-in-braunschweig-am-6-oktober-findet-mit-deutlich-reduziertem-gastefankontingent-
und-unter-stark-verscharften-sicherheitsvorkehrungen-statt-235469.html

-----
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Ein wichtiger Baustein beim künftigen Umgang mit Hochrisikospielen wie dem 
Niedersachsen-Derby am 6. Oktober 2024 sind auch weitere bauliche Maßnahmen im 
Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße. Dazu hat der Rat der Stadt Braunschweig am 
17. September 2024 beschlossen, außerplanmäßig rund eine Million Euro brutto (ca. 
850.000 € netto) in die Stadionsicherheit zu investieren (siehe TOP 14.2 / DS 24-24262-02).

Angesichts der öffentlichen Debatte um diesen Ratsbeschluss betonte Eintracht-Präsidentin 
Nicole Kumpis am 26. September 2024 in der Braunschweiger Zeitung (BZ): „Neben dem 
großen sportlichen und sozialen Mehrwert generiert Eintracht Braunschweig einen 
Wertschöpfungsbeitrag für unsere Stadt und die Region, der jährlich einen hohen 
zweistelligen Millionenbetrag erreicht.“ 

Siehe https://www.braunschweiger-
zeitung.de/niedersachsen/braunschweig/article407326739/eintracht-wehrt-sich-stadt-gibt-
uns-geld-nicht-bedingungslos.html

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1) Welche Wirtschaftskraft hat die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, insbesondere 
durch ihre Heimspiele, für die Stadt Braunschweig? 

2) In welcher Höhe entstehen für die Stadt Braunschweig und das Land Niedersachsen 
Mehrkosten durch die erhöhte Polizeipräsenz bei den sogenannten Hochrisikospielen in 
Braunschweig? 
3) Ist der Aufwand, den die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) durch 
Sondereinsatzfahrten an Heimspieltagen hat, durch den ÖPNV-Anteil in den Preisen für die 
Stadiontickets gedeckt?  

Anlagen: 
keine

TOP 6.1

15 von 15 in Zusammenstellung
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